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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1959

Norm

B-VG Art89 Abs2

ZPO §514 C1

Rechtssatz

Rekurse gegen Entscheidungen, womit das Verfahren unterbrochen und ein Antrag auf Aufhebung einer V beim VfGH

gestellt wird, sind zulässig. Die übergeordnete Instanz darf aber in ihrer Entscheidung nicht zu der allein vom VfGH zu

entscheidenden Frage Stellung nehmen, ob die V gesetzmäßig ist oder nicht; überprüfbar von der höheren Instanz

sind lediglich Fragen, die mit der Frage der Gesetzmäßigkeit der V nichts zu tun haben, so zB die Frage, ob die V noch

in Geltung steht oder die Frage, ob im gegenständlichen Verfahren die angeblich gesetzwidrige V überhaupt

anzuwenden ist.
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Vgl aber; Beisatz: Die Entscheidungen des Gerichts zweiter Instanz über die Anfechtung verfassungswidriger

Gesetze oder gesetzwidriger Verordnungen und über die Unterbrechung des Verfahrens können nicht

angefochten werden. Die Frage der Präjudizialität der von einem Gericht beim Verfassungsgerichtshof

angefochtenen Bestimmung für dessen Verfahren kann im Rechtsmittelverfahren nicht überprüft werden. (T1)
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